jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 55 DPL 1972 Beziehen von Ruhe-
(Versorgungs-)bezugen im Ausland

DPL 1972 - Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

(1) Ruhe- und Versorgungsgenusse konnen - unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen - auch im Ausland
bezogen werden. Auf Antrag und Rechnung des Ruhebezugsberechtigten kann der Ruhebezug an seine im Inland
zurlickgebliebenen Familienangehorigen ausbezahlt werden.

(2) Der Anspruchsberechtigte, der seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt im Ausland hat, muR alljahrlich bis
langstens 1. Marz eine amtliche Lebensbestatigung nach dem Stand vom 1. Janner desselben Jahres, der
RuhegenuRempfanger auch den Nachweis Uber den ungeanderten Besitz jener Staatsbirgerschaft oder
Staatsangehorigkeit, die eine Voraussetzung fur den Anspruch auf Ruhegenul3 darstellt (8 78 lit.a), vorlegen. Der
Uberlebende Ehegatte und der frihere Ehegatte, die ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt im Ausland haben,
mussen aulRerdem jahrlich bis zu demselben Zeitpunkt eine amtliche Bestatigung darlber beibringen, daR sie nicht
wieder geheiratet haben.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/dpl_1972/paragraf/78
file:///

	§ 55 DPL 1972 Beziehen von Ruhe-(Versorgungs-)bezügen im Ausland
	DPL 1972 - Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972


